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;Pie Ei!].hebunEL.Y.Q}].Gebühren im Verwal tun..ß:§verfahren 

:~i n f T a.....f· 0 b e a n t w 0 r t U TI g 

nie AbgeordneFdn n~o G red 1 e r und Genossen hatten sich in einer 

Anfrage vom 2LJJIai dagege'n gewe:no.et 9 dass eine 11 schikanö.se Vergebührungs­

praxis der Verwaltungsbehörcten': das Recht des Staatsbürgers, frei mit den Be­

hö rden verkehren zu kön:,~en, ZUG ehands einschränke, Nach dem Gebührengesetz 

sind, wie die Anfrage au z führt , gebührenpflichtig Eingaben von Privatpersonen 

im Privatinteresse, De~ Ausdruck "Privatinteresse" we~d.e aber derzeit zu eng 

kommentiert. I1':~.sbesolldere erocheine. es nicht gerechtfertigt, .Lufsichtsbe­

schwerden zu vergebühre~o 

Bundesminister:::ü::- Finanzen J)r. K a rri i t z hat diese Anfrage mit 

nachstehenden Ausführu.ngen beantwortet; , 
Gemäss § 14 9 TP 6 des Gebührengesetzes 1957, sind Eingaben an Behör-

~ 

den und Ämter in A:r:gel egeYchei ten ihres öffentlich-recht lichen Wirkungskreises 

gebührenpflich"cig, wenn 8:2.8 die Privatinteressen des Einschreiters betreffen" 

Das Gesetz kei.mt keine :;)c~fil1i tion des Begriffes "Eingabe 11. Nach der Recht­

sprechung des Verwaltungsgerich.tshofes vor dem JahI'e 1938 ist unteI' eineI' 

Eingabe ein schriftl::.ches EÜlschreiten eineI' Privatperson zu veI'stehen, mittels 

welcher eine amtliche Tätigkeit der angeI'ufenen Behörde im Rahmen des ih:rzu­

stehenden Wirkungskreises im ?rivatint eresse des Einschreit ers OE?gc;llI't' wird 

(vgl. VwGH-Erkenntnis Budw.F~ 15~111/1930 und F. 15.264/1931). Dieser Begriffs­

bestimmung der Eingabe de8 Vorwaltungsgerichtshofes und der Rechtsansicht des 

Verwaltungsgerichtshofes in dem Erkenntnis vom 4.3.1953, Zl.86/51, ist das 

Bundesministerium für Finanzen in seinem Erlass vom 18.3.1955, Zl,,142.310-11/54 

(Amtsblatt der österroFinanzverwaltung Nr.83/1955 } gefolgt, der eine Zusammen­

stellung der häufigsten, bei den Finanzämtern anfallenden Schriften hinsicht­

lid ihreI' Gebührenpflicht enthält" 

In diesem E:t'lass VI'llro.e ausgesprochen, dass Aufsichtsbeschwerden, die 

im Int eresse des Eins ch::-ei teTG eingebracht werden, gebührenpflichtig, dagegen 

Aufsichtsbeschwerden 9 die nicht im Interesse des Einschreiters überreicht 

werden, gebührenfrei sind~ Ma'3sgebend für die Beurteilung, ob eine Aufsicht s­

beschwerde gebührenpflichtig ist oder nicht, ist demnach, ob deI' EinsQhniter 

mit der B eschvverde in einer ihn betreffenden Privat angelegenheit eine Tätigkeit 
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der Aufsicht sbehörde begehrt oder aber? ob mit der BC'sch1~lerd.e nur ganz all ... 

gemein vermeintliche Mängel gerügt werdenT Die in der Anfrage vertretene 

Ansicht, dass Aufsichtsbeschwerden deshalb keiner Gebühr unt er li egen, weil 

hinsichtlich dieser Eingaben keine EntscheidungspfL.cht besteht., findet. weder 

im Gebührengesetz noch.in der Rechtsprechung eine stütze. Dies ergibt sich 

auch daraus, dass das Gebührengesetz die Gebührenpflicht der Eingaben ohne 

Rücksicht auf ihre Erledigung schon im Zeitpunkt der Überreichung entstehen 

lässt. 

Die in der Anfrage a.ngeführten Eingaben an die Gerichte und die 

in der Anfrage ervvähnteh Eingaben im Verwal tungsstrafverfahren unterliegen 

gemäss §14, TP 6, Absatz 5, Z.l und Z.7 Gebührengesetz 1957 keiner Gebühr. 

\Ebenso sind Eingaben im sonstigen Strafverfahren gemäss § 380 .stPO in Ver-

bindung mit § 35 Absatz 1 Gebührengesetz 1957 gebührenfrei. Dem Bundes­

ministerium für Finanzen ist nicht bekannt, dass die Verwaltungsbehörden 

diese Befreiungsbestimmungen nicht beachten. 

Es besteht daher keine Veranlassung, den Begriff nprivatint eresse" 

im Gebührengesetz anders als bisher auszulegen, 

-e-.-.-.-
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